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Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 15. Dezember 2010

1. Feststellung der Jahresrechung
Die Verwaltung berichtete über den Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2009.

Der Vermögenshaushalt 2009 war geprägt von der Renovierung des Daches der Aussegungshalle, den Investitionen im Rahmen des Konjunkturprogramms und der notwendigsten Maßnahmen in den Bereichen Strassen, Wasserversorgung und Abwasser. Insgesamt betrug das Volumen des Vermögenshaushalt 953.934,17 Euro und damit 76.415 Euro weniger als geplant (Planansatz 1.030.350 €). Der Austausch der Heizung in der Feuerwehr und der Anschluss an die Pelletheizung der Grundschule, sowie der Austausch der Heizungsanlage in der Kindertagesstätte Rosenweg mit Anschluss an die Pelletheizung der Grundschule und  Austausch des Ölheizkessel  für Spitzenlastzeiten, waren die Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms. Die Gemeinde erhält für diese Investitionen Zuschüsse in Form der Bildungspauschale und der  Infrastrukturpauschale, sowie für die Kindertagesstätte zusätzlich einen Zuschuss aus dem Ausgleichstock.

Einnahmen für die Finanzierung der Investitionen war neben der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt, ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock für das Dach der Aussegnungshalle, der von der Ausgleichstockstelle jedoch zurückgestellt wurde. Grundstückserlöse konnten im Baugebiet Wolfsberg II erzielt werden. Hier konnte die Gemeinde 2 Bauplätze veräußern. Eingeplante Erlöse aus dem Baugebiet Wolfsberg I und dem Gewerbegebiet Galgenäcker II  konnten nicht realisiert werden.

Im Jahr 2008 betrug die Zuführung an den Verwaltungshaushalt 668.156,29 €. 2009 konnte im Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 346.969,17 € erwirtschaftet werden. Dies entspricht einer Nettoinvestitionsrate 2009 (Zuführung an den Vermögenshaushalt abzüglich Kredittilgung) in Höhe von ca. 278.000 €.

2008 musste noch für den Ausgleich des Vermögenshaushalts 97.183,42 € aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. 2009 konnten der allgemeinen Rücklage wieder  98.841,66 Euro zugeführt werden. Geplant war eine Zuführung an die allgemeine Rücklage von 192.690 Euro.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem Volumen von 4.109.831,28 € ab und weicht damit um nur 164.806 € bzw. 4,18 % von den Planansätzen nach oben ab. 

Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen gingen überwiegend in der erwarteten Höhe ein. Einnahmedifferenzen liegen im Rahmen zwangsläufiger Abweichungen von Schätzungen und Voranschlägen. Erhebliche Einbußen hatte die Gemeinde Freudental beim Einkommenssteueranteil für 2009. Konnte dieser im Haushaltsplan noch mit 1.069.200 Euro angesetzt werden, wurde er im Nachtragshaushalt 2009 auf 983.200 Euro korrigiert. Tatsächlich eingegangen sind im Rechnungsjahr 2009 968.558 Euro. Im Vorjahr 2008 lag der Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer noch bei 1.213.997 Euro. Dies entspricht einem Minus im Vergleich zum Vorjahr von 245.439 Euro bzw. 20,22 %.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes waren mit 977.100 Euro angesetzt. Tatsächlich eingegangen sind nur 914.305 Euro. 

Die Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer haben sich mit insgesamt 143.368 Euro allerdings entgegen dem allgemeinen Trend aufgrund einzelner Nachveranlagungen, im Vergleich zum Vorjahr um 45.931 Euro erhöht.

Aus allen Gemeinderatsfraktionen wurde großes Lob an die Kämmerin ausgesprochen: Für die Erstellung der umfangreichen Jahresrechnung und für die genaue Übereinstimmung der Planansätze mit den tatsächlichen Beträgen.

Der Gemeinderat hat einstimmig die Jahresrechnung für das Jahr 2009 mit Rechenschaftsbericht, Gruppierungsübersicht und Gesamtrechnung festgestellt. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie den Haushaltsresten wurde zugestimmt. 

Hinweis: Die Jahresrechnung wurde bereits im Mitteilungsblatt veröffentlicht.

2. Sanierung der Schönenberghalle

Anforderungen des Brandschutzes

Die Verwaltung berichtet, dass im Rahmen der detaillierten Sanierungsplanung auch die brandschutzrechtlichen Belange geprüft wurden. Aus zeitlichen Gründen konnte die beratende Begehung mit Landratsamt, Fachbereich Brandschutz (LRA), Brandschutzsachverständigem, Architekt, Feuerwehr und Verwaltung erst kurzfristig Anfang Dezember stattfinden. Bei der Begehung wurden alle Punkte geprüft, welche ansonsten im Rahmen einer turnusgemäßen Brandverhütungsschau durch das Landratsamt erhoben und ihre Beseitigung gefordert werden könnten. Auch die Ergebnisse der von der Verwaltung veranlassten TÜV-Untersuchung der Lüftungsanlage (Brandschutzklappen) aus dem letzten Jahr wurden einbezogen. Die letzte Brandverhütungsschau fand 1997 statt. 

Bei der Begehung wurden verschiedene brandschutzrechtliche Mängel festgestellt. Teilweise handelt es sich um bauliche Mängel, welche seit der Errichtung der Schönenberghalle vorhanden sind. Abgestimmt wurde, dass die Gemeinde Freudental ein Brandschutzkonzept erstellen lässt. Dieses Konzept wird dem LRA zur Genehmigung vorgelegt. Die Mängel im Sinne des Brandschutzes werden dabei nicht nur festgestellt, sondern es werden geeignete Maßnahmen zur Kompensation vorgeschlagen. Erstellt wird das Brandschutzkonzept von Herrn Holger Nolte, Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz vom Ingenieurbüro Nolte (IB Nolte) aus Steinheim, der bei der Sitzung anwesend war. 

Her Nolte berichtete, dass in dem Brandschutzkonzept eine zusammenhängende Betrachtung aller baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutzmaßnahmen, basierend auf den Schutzzielvorgaben der Versammlungsstättenverordnung erfolgt. 

Herr Nolte erläuterte, dass viele Kommunen eine Sanierung zum Anlass nehmen, den Brandschutz zu untersuchen. Die Halle gilt als Versammlungsstätte, in der regelmäßig eine große Anzahl von Personen anwesend ist. Dadurch ergeben sich im Hinblick auf die bauliche Beschaffenheit und bei den Rettungswegen hohe Anforderungen. Im Brandfall müssen Personen spätestens nach 2 Minuten die Halle verlassen können. Es werden 30 Minuten Feuerwiderstand zu allen angrenzenden Räumen baulich gefordert. Aus der TÜV- Besichtigung, die Frau Bachmann veranlasst hatte, wurde festgestellt, dass alle Brandschutzklappen von Anfang an nicht funktionsfähig sind. Dieser Mangel kann leider nicht behoben werden, sondern nur durch Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden. Dies wäre im Brandfall eine akustische Alarmierung der Anwesenden durch eingebaute Kanalrauchmelder und die automatische Abschaltung der Lüftungsanlage. Die Türe/Wand zum Foyer müssen brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Im Untergeschoss müssen die seitlichen Wände aufgemauert werden, um einen Fluchtweg zu gewährleisten.

Das Fenster der Kegelbahn muss zur Türe umgebaut werden.

Herr Nolte erläuterte noch weitere brandschutztechnische Maßnahmen. Er bemerkt, dass sich die Verantwortlichkeit bei einer Veranstaltung zwischen dem Eigentümer des Gebäudes und dem Veranstalter teile. Für die baulichen Gegebenheiten hafte allerdings der Bauherr alleine. Für die Einhaltung der Bestuhlungspläne haftet der Veranstalter.

Die geplante Fassadensanierung bietet die Möglichkeit, einen zusätzlichen Notausgang in der Fassade zu einzubauen. Die bisherige Nutzung ist nach Auskunft von Herrn Nolte weiterhin zulässig, wenn eine Sicherheitswache bei Großveranstaltungen eingesetzt wird. Deshalb wird die Verwaltung bis zur Beseitigung der Mängel für Großveranstaltungen eine Sicherheitswache der Feuerwehr veranlassen.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Brandschutzmaßnahmen mit Einbau einer zweiten Fluchttüre in der Westfassade, Sicherheitsbeleuchtung im Versammlungsraum und Foyer sowie den Einbau von Rauchmelder und kleineren Umbaumaßnahmen. Außerdem wurde einstimmig der Brandschutzsachverständige mit dem Brandschutzkonzept beauftragt sowie die Kosten / Honorare für den Architekten und Elektroingenieur erhöht.

3. Ökologisches Förderprogramm der Gemeinde Freudental

Änderung der Zuschüsse ab 1.1.2011

Bei der zukünftigen Gebührenerhebung mit dem neu einzuführenden Abwassergebührensplitting soll die Niederschlagswassergebühr nach den überbebauten und befestigten (versiegelten) Teilflächen der an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossenen Grundstücke bemessen werden. Das bedeutet, dass bei einem Grundstück mit wenig versiegelten Flächen bzw. mit einer Zisterne die Abwassergebühr geringer wird, da das Wasser versickert und nicht in die Kanalisation fließt. Die Eigentümer werden dadurch kostenmäßig entlastet und benötigen keinen Zuschussanreiz mehr für den Bau einer Regenwassernutzungsanlage. Diese Meinung wurde im Rahmen der Klausurtagung dargelegt.

Von einer Fraktion wurde die Streichung des Zuschusses ökologisch nicht für sinnvoll erachtet. Aus der Mitte des Gemeinderats wurde auch bemerkt, dass die Besitzer von Zisternen durch die neue Gebühr einen geldwerten Vorteil erhalten.

Die Mehrheit des Gemeinderat beschloss zum 31.12.2010 die Streichung der Zuschüsse für Regenwassernutzungsanlagen und für Bodenentsiegelungsmaßnehmen im Rahmen des Ökologischen Förderprogramms. Die seither gewährten begleitenden Zuschussbedingungen wie z.B. die Teilbefreiung vom Benutzungszwang der öffentlichen Wasserversorgungsanlage gelten weiterhin. 

4. a) Antrag auf Baugenehmigung: Seestraße, Flst.-Nr. 681/1

Nutzungsänderung der Gewerberäume zu Wohnraum
Die Verwaltung erläuterte, dass der Bauherr die seitherigen Gewerberäume als Wohnraum nutzen möchte, ohne diese umzubauen. Die Nutzungsänderung bedarf der baurechtlichen Genehmigung.

Das Gebäude liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, ein Bebauungsplan besteht nicht. 

Gem. § 34 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beurteilt sich die Zulässigkeit eines Vorhabens nach seiner Art allein danach, ob es gem. der Baunutzungsverordnung für das Gebiet, welches der Eigenart der näheren Umgebung entspricht, zulässig wäre. 

Die Eigenart der näheren Umgebung des Baugrundstücks entspricht der eines allgemeinen Wohngebietes. Da im allgemeinen Wohngebiet Wohnen eine zulässige Nutzung ist, hat der Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen einstimmig erteilt.

4. b) Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans:

Brombergweg, Flst. - Nr. 1003

Änderung der Dachfarbe

Die Verwaltung berichtet über den Bauherrenantrag für die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes bzgl. der Festsetzung der Farbe der Dachziegel. Das Bauvorhaben entspricht dem Bebauungsplan und wurde in der GR-Sitzung am 20.10.2010 dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben.

Gemäß dem Bebauungsplan „Wolfsberg II“ sind rote bis braune Dachziegel vorgeschrieben. Der Bauherr beantragt die Zulassung einer Dacheindeckung in der Farbe dunkelgrau.

Gem. § 31 Abs. 2 BauGB kann von den Festsetzungen des Bebauungsplans befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht tangiert werden, nachbarschützende und öffentliche Belange nicht tangiert sind und die Abweichung städtebaulich vertretbar ist.

Da auch aus Sicht der Verwaltung keine nachbarschützenden oder städtebaulichen Gründe gegen die Erteilung des Einvernehmens sprechen, hat der Gemeinderat einstimmig die Befreiung erteilt.

5. Baugesuche zur Kenntnis

a) Antrag auf Baugenehmigung: Strombergstraße, Flst.-Nr. 33/2

Nutzungsänderung der Gewerberäume im Erdgeschoss zu Wohnraum
Für dieses Baugesuch gibt es bereits einen Bauvorbescheid, der noch gültig ist.

b) Antrag auf Baugenehmigung: Bühlstraße, Flst.-Nr. 375/2

Nutzungsänderung des Garagendaches als Terrassenüberdachung

Das Bauvorhaben ist vorhabensfrei, muss aber wegen der Abstandsvorschriften von der Baurechtsbehörde genehmigt werden.
Der Gemeinderat nahm beide Bauvorhaben zur Kenntnis.

6. Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse aus der Sitzung vom 24.11.10

Personalorganisationsgutachten der Fa. Kommunalberatung Kurz GmbH

Der Gemeinderat hat die Aufstockung zweier Teilzeit-Mitarbeiterinnen in der Verwaltung mit 10 % bei der Kasse und 5 % beim Bauamt zum 1.1.2011 beschlossen.

Kunstrasenplatz
Der Gemeinderat hat beschlossen, dem FV Löchgau bei Bedarf den Kunstrasenplatz gegen Entgelt  für Trainingseinheiten von Dezember 2010 bis März 2011 zur Verfügung zu stellen.
7. Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes

Postfiliale

Die Verwaltung informierte, dass die Postfiliale in der Tankstelle Munding zum 31.12.2010 geschlossen wird. Ab dem 3.1.2011 bietet das Reisebüro Bernd Autenrieth die Postdienstleistungen an.

Hinweis: Die Öffnungszeiten sind: Montags, dienstags, mittwochs und samstags von 9 Uhr bis 12 Uhr sowie donnerstags und freitags von 10 Uhr bis 18.30 Uhr.

Vertragsverlängerung Betriebsführung Kläranlage durch die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen

Die Verwaltung berichtete, dass sich der Vertrag mit den Stadtwerken automatisch um ein Jahr verlängert, sofern keine Kündigung erfolgt. Aus Sicht der Verwaltung ist die Zusammenarbeit sehr gut und keine Kündigung erforderlich. Der Gemeinderat teilt die Meinung der Verwaltung. Die Preisgleitklauseln werden ab 1.1.2011 angewandt.

Wasserleitung Wendeplatte / Beuchaer Straße

Die Verwaltung informierte, dass die Erweiterung der Wasserleitung auf Grund der Wetterlage nicht durchgeführt werden konnte. Die Haushaltsmittel werden in das nächste Jahr übertragen.

Kanalarbeiten Seestraße

Die Verwaltung berichtete, dass die letzte Asphaltschicht auf Grund des Schnees nicht aufgetragen werden konnte. Die Verwaltung prüft derzeit die Baustellensicherheit wegen der hohen Kante des Straßenabschlusses. 

Bebauungsplan „Wasen“ in Besigheim

Die Verwaltung berichtete von der Anhörung zum Bebauungsplan „Wasen“ in Besigheim. Freudentaler Belange sind nicht tangiert.

Geschwindigkeitsanzeigetafel

Die Verwaltung hat mitgeteilt, dass eine Geschwindigkeitsanzeigetafel mit Erfassung der Zählerdaten bestellt werden soll. Die Lieferung soll im Februar 2011 erfolgen.

Spende der BRUKER-Stiftung für die Förderung der Freudentaler Jugend

Die Verwaltung freute sich über ein großes Weihnachtsgeschenk der BRUKER-Stiftung: Zur Förderung der Jugend in Freudental hat die Stiftung insgesamt 27.500 Euro ausgeschüttet.

7.500 € wurden direkt an die beiden Kirchengemeinden und das Pädagogisch Kulturelle Centrum überwiesen. Die Verteilung von 20.000 € übernimmt die Verwaltung in Absprache mit der Stiftung. Die Grundschule erhält 3.000 €, die beiden Kindertagesstätten 1.500 €, die Jugendfeuerwehr und der Jugendtreff jeweils 1000 €. Die Vereine erhalten eine Förderung nach der Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen. Die Vereine wurden bereits informiert. Die Verwaltung und der Gemeinderat dankt der Bruker-Stiftung sehr herzlich für die überaus großzügige Spende.

Ergebnis der Verbandsversammlung des Neckar-Elektrizitäts-Verbandes

Frau Bürgermeisterin Bachmann berichtete von der NEV-Versammlung am 25.11.2010. 

Alle vorliegenden Anträge der Kommunen wurden abgelehnt.

Der Beschluss zur Gründung von Gesellschaften durch den NEV wurde auf zwei Beteiligungsgesellschaften begrenzt.

